
Hier bitte keine Eintragungen!

Vfg.:

1. An Antragsteller wurde ein 
einfacher / amtlicher GB-
Ausdruck übersandt.

2. Kosten:
- gem. KR zum Soll gestellt
- gebührenfrei

3. z.d.A.

   Aschaffenburg, den

_________________________
Unterschrift, Dienstbezeichnung

Absender[in] / Antragsteller[in]:

(Vor- und Zuname) (Geburtsdatum)

(Straße und Hausnummer) (Telefonnummer f. Rückfragen)

(PLZ  und Ort)

Amtsgericht (Grundbuchamt)

(Adresse des zuständigen Amtsgerichts)

Ich beantrage / Wir beantragen zum Grundbuch von
die Erteilung von

(Grundbuchbezirk) (Blattnummer) (Anzahl)

amtlichen / beglaubigten Grundbuchausdruck/en
(Gebühr pro Grundbuch: 20,00 EUR)
einfachen Grundbuchausdruck/en
(Gebühr pro Grundbuch: 10,00 EUR).

Ein Grundbuchausdruck kann mir / uns aus folgendem Grund erteilt werden (bitte ankreuzen):
Ich bin / Wir sind:

Eigentümer/in bzw.  Erbbauberechtigte/r,
eingetragener Berechtigter eines Rechts im Grundbuch (z.B. Grundschuld, Dienstbarkeit),
Bevollmächtigter/ Betreuer/ Nachlasspfleger/ Erbe/ Gesellschafter   des Eigentümers
(Vollmacht/ Ausweis/ Nachweis/ Erbschein     liegt vor / wird mit eingereicht),
Käufer des Grundstücks (Kaufvertrag liegt vor / wird mit eingereicht).

Die Berechtigung ergibt sich aus meiner Stellung als:
Mieter / Pächter (Kopie des Vertrages wird mit eingereicht),
Gläubiger des Eigentümers (Titel wird mit eingereicht),
Wohnungseigentümer in der selben Wohnungsgemeinschaft,
sonstige Berechtigung.

Sonstige Berechtigungen bitte hier darlegen:

,
(Ort) (Datum)

(Unterschrift, Antragsteller/-in)



Allgemeine  Fragen zur Beantragung von Grundbuchaus drucken

Woher bekommen Sie Ihren Grundbuchausdruck?

Grundbuchausdrucke erhalten Sie grundsätzlich bei dem für das belegene Grundstück
zuständigen Amtsgericht unter: 
 Angabe des Grundbuchbezirkes und der Grundbuchblattnummer.

Wer ist berechtigt den Antrag zu stellen und was ist dabei zu beachten?

Als Eigentümer oder eingetragener Berechtigter / Gläubiger können Sie persönlich zu den
Öffnungszeiten oder schriftlich (per Post oder Fax) einen Grundbuchausdruck beantragen.

Hinweis:  Telefonische Anträge und Antragstellung per E-Mail sind nicht möglich.

Sind Sie im Grundbuch nicht selbst als Eigentümer, Berechtigter oder Gläubiger eingetragen,
haben Sie kein Antragsrecht. Dann müssen Sie eine schriftliche Vollmacht der eingetragenen
Person oder des Unternehmens bzw. von dessen vertretungsberechtigten Person im Original
vorlegen oder sonstige zulässige Gründe für Ihr berechtigtes Interesse darlegen.

Wie v ie l müs s en Sie bezahlen?

Die Gebühr für einen unbeglaubigten (einfachen) Ausdruck aus dem Grundbuch beträgt 10,- €.
Für einen beglaubigten (amtlichen) Ausdruck wird eine Gebühr in Höhe von 20,- € fällig.

Achtung Internet! Kann man Grundbuchausdrucke auch dort beantragen?

Grundbuchauszüge können nur durch das zuständige Grundbuchamt erteilt werden!

Im Internet bieten verschiedene private Personen und Unternehmen spezielle Dienstleistungen
zur Beantragung von Grundbuchausdrucken an. Dabei handeln diese nicht im Namen der
Amtsgerichte.

Sie lassen sich von den berechtigten Antragstellern (z.B. von Ihnen) bevollmächtigen und
beantragen dann bei den Amtsgerichten unter Vorlage der Vollmacht die Erteilung des
gewünschten Grundbuchausdruckes.
Hierbei ist zu beachten, dass dieser besondere Service zusätzliche und zum Teil erheblich höhere
Kosten verursachen kann.
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